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d~r'A.b.g... Drl> P :f v i :r (3 r I) Dl'o K 0 pfund Genossen 

an den Bund~s~iniB~er für Justiz, 

betreffend die Erhöhtt~g de~ Unterstützungsbeiträge für Reohtsanwaltsanwärter 

während der Gerichtspraxis p 

"'o_"c::.:t 

Die Notlage der Reohtaanwaltsanwärter während ihrer Geriohtspraxis wurde 

bereits des öftern dargestellt. so etwa in Nr o193 der t.lBericht~ und Informa­

tionen" vom 3103<>1950. Sie wurde vom Staate zuletzt daduroh anerkannt, dass de 

Praktikanten ebenso wie den öffentlioh . Bediensteten anlässlioh des Weihnacht 

festes 1949 eine 'ttbEix'brJ,ckungshilfe gewährt wurde" 

In das Nachziehverfahren für öffentlioh Bedien~tete wurden die Geri~hta­

praktikanten abelt leider niohli einbezogen, obwohl aie d.~m Staate wertvolle 

Dienste leisten und ihm dadurch weit hBhere Ausgaben für fix'beeoldete Faah­

beamte erspare"ne 

:per Unterstützungsbeitra~~ der einer beschränkten Zahl von Geriohtsl>rak·~ 

tikanten gewährt Wird, wurde anlässlich des ersten Lohn- und Preisabkommens 

mit 400 a monatlich brutto festgelegl und seither nicht mehr erh8ht. Während 

die Bezüge der Bffentlichen Beamten und lmgestellten seithelt' dooh von Zeit zu 

Zeit den gesteigerten Lebenshaltungskosten durch Teuerungszulagen angepasst 

wurden(l Der Mindeltgehaltder Bundesangestellten beträgt heute 600 S mona"tl:iob. 
-

Die Unterzeichneten stellen daher an den Herrn Bundesminister für 

Justiz die 
A_n fJ_'?"_~~ 

1. Ist der Herr Bundesminister bereit, dafi'ir Sorge zu tragen, dass der 

Unterstiitzungsbei trag für Rechtsanwaltsanwäl."ter während der Geria-htspra:ds dan 
, 

seit dem ersten :Lohn- und Preisabkommen wesentlich erhrjhten Lebenshaltungs-

kosten ehestens angepasst wiri, wobei der Mindestgeha.lt der Bundesanges'tellten 

nioht untersohritten werden sollte? 

2Q Ist dar Hor:r: Bundesminister ferner bereit, einen Gesetzentwurf ausz(;'·,· 

j arbeiten ,und zu Boginn der Herbstsess:Lon im Nationalrat alE!! B.egi~rungsvorlage 

einbringen zu lassem, durch welchün die Rechtsstellung, EntlohmuzB, SO-zialv6J;'­

siohertmg und Standeavertretung cle:: Rec:'ltsanwaltsanwärter während der Geriohts­

praxis geregelt wird? 
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